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I. Der Schaffung der §§ 299a, 299b StGB ging ein klarer Auftrag des Großen Senats für

Strafsachen an den Gesetzgeber voraus. 2 Die §§ 299a, 299b StGB traten zum

04.06.2016 in Kraft und wurden bewusst in den 26. Abschnitt, die Straftaten gegen den

Wettbewerb, aufgenommen.3

II. Im Zusammenhang mit diesen Paragrafen wird bisweilen das folgende Schlagwort ge-

braucht: Was berufs- und sozialrechtlich gestattet ist, kann nicht strafbar sein.4 Gerade

die sozialrechtliche Zulässigkeit birgt jedoch eine Fülle an Rechtsproblemen.

1. So ist im Rahmen der vor- und nachstationären Versorgung gem. § 115a SGB V

nach wie vor ungeklärt, wo die nachstationäre Versorgung endet und die ambu-

lante, vom Sicherstellungsauftrag der niedergelassenen Ärzte umfasste Versor-

gung beginnt.5 Zahlungen an niedergelassene Ärzte für Tätigkeiten, die von

deren Sicherstellungsauftrag umfasst sind, sind unabhängig von ihrer Höhe sehr

kritisch zu sehen. Gerade, wenn die ursprüngliche Krankenhauseinweisung auf

diesen Arzt zurückgeht, drängt sich die Vermutung einer Zuweisung gegen Ent-

gelt auf.
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2. Werden nicht nur Sektorengrenzen gelockert, sondern gleich ganz neue Versor-

gungsformen geschaffen, verstärken sich die Rechtsprobleme. Bei der Beson-

deren Versorgung nach § 140a SGB V 6 ist nach der Änderung durch das

GKV-VSG7 davon auszugehen, dass ein Ersetzen der Regelversorgung durch

den IV-Vertrag nicht mehr erforderlich ist. Die Neufassung stellt in § 140a Abs. 2

S. 6 klar, dass Gegenstand der Verträge auch Vereinbarungen sein dürfen, die

allein die Organisation der Versorgung betreffen.8

3. Es sind so Fälle denkbar, in welchen Leistungserbringer, selbstverständlich

ohne Ersetzen der Regelversorgung, Zuweisernetzwerke nach dem Vorbild des

IV-Vertrages einer Krankenkasse selbst knüpfen. In Anlehnung an die Entschei-

dung des OLG Düsseldorf vom 16.11.20049 sind auch Fälle denkbar, in welchen

die Leistungserbringer einen Kooperationsvertrag schließen, der einen beste-

henden IV-Vertrag, der die Regelversorgung nicht ersetzt, inklusive der gewähr-

ten Vergütung 10 in allen Punkten mit Ausnahme der Beteiligung einer

Krankenkasse direkt nachbildet. Die strafrechtliche Beurteilung eines solchen

Netzwerkes ist völlig offen.11

4. IV-Verträge, die bei Beteiligung einer Krankenkasse die Regelversorgung wie

bisher erforderlich tatsächlich ersetzen, dürften sich für die Teilnehmer dagegen

als strafrechtlich unbedenklich erweisen.

III. Am Beispiel dieser sektorenübergreifenden Kooperationsformen wird deutlich, dass

trotz Wegfall des sog. „Berufsrechtsverstoßes“ als Tatbestandsmerkmal sämtliche im

Sozialrecht bestehenden Rechtsprobleme in das Strafrecht hineingetragen werden.12

Der bewusst gewählten Weite des § 115a SGB V und des § 140a SGB V zur Ermögli-

chung sektorenübergreifender, innovativer Ansätze bei der Kooperation stehen in

ebenfalls bewusst gewählter Weite die §§ 299a, 299b StGB zur Erfassung einer mög-

lichst großen Zahl innovativer Fälle von Korruption gegenüber. Eine Auflösung dieses

Spannungsfeldes ist derzeit nicht in Sicht.
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